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1 Anschlussgebihren
11 Gebihrenpflicht

111 Grundsatz'

112 Gewerbe- und Industriegebdude

113  Uniberbaute Grundstiicke

12 Nachzahlung'

13 Gebihrenforderung

Fur den erstmaligen Anschluss an die Wasserversorgung
wird eine Anschlussgebihr erhoben. Sie betragt 12 Pro-
mille des Gebdudeversicherungswerts der angeschlosse-
nen Gebdude.

Vom Gebdudeversicherungswert abzuziehen sind vom
Bund und Kanton zugesprochene Férderbeitrége fir Mas-
snahmen, die der rationellen Energienutzung dienen.

Fur gewerbliche und industrielle Gebdude kann die Kom-
mission fur Infrastruktur, Energie und Umwelt? eine den be-
sonderen Verhdltnissen angepasste, erhdhte oder redu-
zierte Anschlussgebihr festlegen.

Werden uniberbaute Grundstiicke angeschlossen, setzt
die Kommission fur Infrastruktur, Energie und Umwelt? die

Gebihr fest.

Bei Um-, Erweiterungs- und Ersatzneubauten, Neubauten
nach unfreiwilliger Zerstérung sowie Nutzungsdnderungen
an angeschlossenen Gebduden wird eine Nachzahlung er-
hoben.

Die Nachzahlung betrégt 12 Promille der Differenz des
Gebdudeversicherungswerts  (Basiswert plus genereller
Teuerungszuschlag) vor und nach dem Um-, Erweiterungs-
bzw. Ersatzneubau oder Neubau nach unfreiwilliger Zer-
stérung resp. der Nutzungsénderung. Vom Gebdudeversi-
cherungswert abzuziehen sind vom Bund und Kanton zu-
gesprochene Férderbeitrage fur Massnahmen, die der ra-
tionellen Energienutzung dienen.

Nachzahlungen werden erst ab einer Differenz des Gebéu-
deversicherungswerts von CHF 100'000 erhoben.

Die Pflicht zur Leistung der Anschlussgebihren entsteht mit
dem Anschluss an das éffentliche Leitungsnetz. Fir Nach-
zahlungen entsteht sie mit der Vollendung des Umbaus
resp. der Nutzungsénderung.

Schuldnerin bzw. Schuldner der AnschlussgebiGhr bzw. der
Nachzahlung bleibt, sofern die Gemeinde nicht ausdrick-
lich einer anderen Schuldibernahme zugestimmt hat, die
Grundeigentimerin bzw. der Grundeigentimer im Zeit-
punkt der Entstehung der Leistungspflicht.

! Geandert mit Gemeinderatsbeschluss 2024-043 vom 12. Juni 2024

2 Bisherige Bezeichnung: Werkkommission / Umbenennung gemdss Organisationsreglement vom 1. Juli 2022
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Grundsatz

Mengengebihr

Grundsatz

Kein Wassermesser

Mit der Erteilung der Wasseranschlussbewilligung wird die
Anschlussgebihr gestitzt auf die Angaben im Gesuch pro-
visorisch berechnet und in Rechnung gestellt. Spatestens
bei Baubeginn ist die provisorische Anschlussgebihr zu be-
zahlen. Nach Bauvollendung und Vorlage des Gebéude-
versicherungswerts wird die Anschlussgebihr definitiv be-
rechnet und die Differenz zum provisorischen Betrag in
Rechnung gestellt resp. zurickbezahlt. Der Differenzbetrag
ist innert 30 Tagen zu begleichen.

Nachzahlungen werden nach Vorliegen des neuen Gebdu-
deversicherungswerts gestitzt auf Ziff. 12 berechnet und in
Rechnung gestellt.

Massgebend fir die Gebihrenrechnung sind die im Zeit-
punkt des Anschlusses gultigen Ansatze.

For Neu- und Umbauten, Sanierungen usw. wird fir Bau-
wasser ein Wassermesser montiert. Die Verrechnung er-
folgt mittels einer Grundpauschale sowie dem ermittelten
Wasserverbrauch nach Zahlerstand oder bei dessen Fehlen,
nach Einschétzung. Die Grundpauschale fir einen Wasser-
messer betragt fir einen Monat CHF 150.00 und fir jeden
weiteren Monat oder Teil davon CHF 50.00.

Fur die Inanspruchnahme der éffentlichen Wasserversor-
gungsanlagen wird eine Benutzungsgebihr erhoben. Die
Eigentimerinnen bzw. Eigentimer aller am &ffentlichen
Leitungsnetz angeschlossenen Liegenschaften haben eine
ighrliche Benutzungsgebihr (friher Wasserzins) zu zahlen.
Sie setzt sich zusammen aus einer Grundgebihr und einer
Mengengebihr.

Die Grundgebihr bemisst sich nach der Grésse des Was-
seranschlusses. Sie betragt CHF 21.00 pro m®/h Nenn-
gréssedes Wassermessers.

Die Mengengebihr betrégt CHF 1.10 pro m? bezogenes
Frischwasser® und wird aufgrund der Vorjahresmessung
berechnet.

Fehlt ein Wassermesser oder funktioniert dieser nicht, so
legt die Kommission fur Infrastruktur, Energie und Umwelt?
eine Pauschale fest.

3 Gedndert mit Gemeinderatsbeschluss 2026-031 vom 11. Mérz 2026
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333  Grundsticke ohne Gebdude und Bei Grundstiicken ohne Gebdude und ohne Wassermesser

ohne Wassermesser werden pro m? Grundsticksfléche jéhrlich 10 Rappen ver-
rechnet.
34 Rechnungsstellung Die Benutzungsgebihren werden jahrlich im ersten Halb-

jahr erhoben, wobei Akontozahlungen verlangt werden
kénnen. Schuldnerin bzw. Schuldner der Benutzungsge-
bihren ist die Grundeigentimerin bzw. der Grundeigenti-
mer im Zeitpunkt der Rechnungsstellung. Bei Handande-
rungen erfolgt keine Zwischenabrechnung.

Die Rechnungen sind innert 30 Tagen zahlbar.

4 Verwaltungsgebihren

41  Gebihrenpflicht Fir die Prifung und Genehmigung der Gesuchsunterlagen
sowie die entsprechenden Abnahmen sind gemdss der
kantonalen Verordnung tber die Gebihren der Gemeinde-
behsérden, angemessene Gebihren zu entrichten.

5  Schlussbestimmungen

51 Anschlussverweigerung Weigert sich eine Grundeigentimerin bzw. ein Grundei-
gentimer, ihre bzw. seine Liegenschaft anzuschliessen, ent-
stehen die Gebihrenforderungen nach Rechtskraft des An-
schlussentscheids.

52 Rechtsschutz' Gegen Anordnungen, die gestitzt auf die WVO und das
vorliegende Reglement ergehen, kann innert 30 Tagen,
von der Zustellung an gerechnet, Rekurs erhoben werden.

Bei Anordnungen ohne Begrindung (Massenverfigungen,
Rechnungen) kann innert 30 Tagen bei der anordnenden
Instanz Einsprache erhoben oder innert 10 Tagen eine Be-
grindung verlangt werden.

Der Rechtsschutz richtet sich nach dem Verwaltungsrechts-
pflegegesetz, dem Wasserwirtschaftsgesetz, dem Planungs-
und Baugesetz und dem Gemeindegesetz.

53 Inkrafttreten’ Die Verordnung [neu das Reglement] tritt gleichzeitig mit
der Wasserverordnung in Kraft. Beziglich der Benutzungs-
gebUhren gelten die Bestimmungen ab dem 1. Januar

1998.

Die revidierten Bestimmungen Art. 11 Ziff. 111, Art. 12,
14 und 52 treten am 1. August 2024 in Kraft.

Gemeinderat Riischlikon



	1 Anschlussgebühren
	11 Gebührenpflicht
	111 Grundsatz
	112 Gewerbe- und Industriegebäude
	113 Unüberbaute Grundstücke
	12 Nachzahlung1
	13 Gebührenforderung
	14 Rechnungstellung1


	2 Bauwasser
	3 Benutzungsgebühren
	31 Gebührenpflicht
	32 Grundgebühr
	321 Grundsatz
	33 Mengengebühr

	331 Grundsatz
	332 Kein Wassermesser
	333 Grundstücke ohne Gebäude und ohne Wassermesser
	34 Rechnungsstellung


	4 Verwaltungsgebühren
	41 Gebührenpflicht

	5 Schlussbestimmungen
	51 Anschlussverweigerung
	52 Rechtsschutz1
	53 Inkrafttreten1


